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Zusammenfassung  

Vorhaben: Bebauungsplan zur Erweiterung eines Wohngebietes in Kissendorf 

TK-Blatt: 7527 Günzburg  

Betroffene Biotopty-
pen: 

 Wirtschaftsgrünlandflächen, Ackerland 

 Keine amtlich kartierten Biotope 

Schutzgebiete: Keine 

Potenziell betroffene 
Fauna/Flora: 

 Brutvögel (Bodenbrüter/Arten der offenen Feldflur) 

 Fledermäuse (Jagdrevier) 

Vermeidungsmaß-
nahmen 

 V 1: Erschließung/Baubeginn in den Wintermonaten also zwischen Anfang 
Oktober bis Ende Februar vor Beginn der Brutsaison der Vögel, um potenzi-

elle Bodenbrüter zu vergrämen.  

Vorgezogene (CEF-) 
Ausgleichsmaßnahmen 

Keine 

Kompensations- (FCS-) 
Maßnahmen 

Keine 

Sonstiges: – 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass, geplantes Vorhaben und Aufgabenstellung  

Anlass der Planung: 

Die Gemeinde Bibertal beabsichtigt im Bibertaler Ortsteil Kissendorf auf Flächen sowie 
Teilflächen der Grundstücke Flur-Nrn. 98, 100, 119, 119/1, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 
und 127/2, Gemarkung Kleinkissendorf, am westlichen Ortsrand von Kissendorf die Aus-
weisung eines Wohngebietes. Das Baugebiet hat eine Größe von ca. 2,4 ha. 

Umliegende Strukturen: 

Wohngebiet südlich und östlich des geplanten Wohngebietes sowie ein Spielplatz im Sü-
den. Im Westen liegen landwirtschaftliche Gebäude, die gesamte Fläche sowie die Um-
gebung außerhalb des Ortsgebietes von Klein-Kissendorf ist intensiv landwirtschaftlich 
genutzt. Im Westen, außerhalb des Plangebietes, liegt an einer steilen Terrassen-Kante 
ein als Biotop kartiertes mesophiles Gebüsch/Feldgehölz (B 7527 – 1169). Weiter im Nor-
den und im Westen zieht sich ein biotopkartiertes Gewässerbegleitgehölz am Osterbach 
und an einem Graben entlang. Beide Gewässerstrukturen dürften keine artenschutzrecht-
liche Relevanz für das Plangebiet haben, da potentielle Überwinterungsstrukturen für Am-
phibien außerhalb des Plangebietes liegen (Feldgehölz). 

Tatsächlicher Bestand und Nutzung: 

Das Plangebiet selber wird ausschließlich als Acker und Intensivgrünland genutzt (vgl. 
nachfolgende Fotos). 

 

Rundblick über das Plangebiet (Blickrichtung Nordost bis Norden) 

 

Rundblick über das Plangebiet (Blickrichtung Westen) 
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Biotopkartiertes Feldgehölz am Südwestrand des Plangebietes (Blickrichtung Süden) 

  

Esche mit Johannisbeersträuchern am 
Beginn des Plangebietes (Südrand) 

Spielplatz am Südrand des Plangebietes 

Kurzbeschreibung des Naturraumes: 

Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Einheit der „Donau-Iller-Lech-Platten“ 
(Haupteinheit D 64), Untereinheit 46 A „Riedellandschaft der Iller-Lech-
Schotterplatten“. 

Die potenzielle natürliche Vegetation im Plangebiet wäre ein Zittergrasseggen-
Stieleichen-Hainbuchenwald (F 2c),im Komplex mit Schwarzerlen-Eschen-Sumpfwald. 

Schutzgebiete und Biotope sind im Plangebiet selber keine betroffen. 

Gemäß „LfU – Artenliste“ zum TK-Blatt 7527 (Günzburg), vgl. Anlage 2, erweiterte 
Auswahl an Lebensraumtypen „Extremintensivgrünland und andere Agrarlebensräume“ 
sowie „Hecken und Gehölze“ kommen an FFH-relevanten Arten zahlreiche Fledermaus- 
und Vogelarten vor, von denen viele Arten auf offene, grünlanddominierte Talauen oder 
weite Ackerflächen als Jagd-, Nahrungsraum konzentriert sind. Manche Arten, wie Feld-
lerche, Wiesenschafstelze oder Kiebitz nutzen solche Flächen potenziell auch als Brutge-
biet (Bodenbrüter). 

Durch das Vorhaben werden baubedingte, anlagenbedingte und betriebsbedingte Auswir-
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kungen auf das Plangebiet und v. a. Lebensstätten und Jagdgebiet von Tier- und Pflan-
zenarten durch Beeinträchtigungen vorbereitet und erfordern somit die spezielle arten-
schutzrechtliche Prüfung (wenn auch in verkürzter Form, da eine Beurteilung anhand der 
Biotoptypenausstattung des Plangebietes ausreicht).  

An artenschutzrechtlich relevanten Lebensräumen ist lediglich der Freiraum der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche vorhanden. 

Aufgabenstellung: 

Die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung dient der erforderlichen vorlau-
fenden Prüfung der Vollziehbarkeit des Bebauungsplans unter Beachtung der Belange ar-
tenschutzrechtlich relevanter Arten. 

In dem vorliegenden „Fachbeitrag Artenschutz“ zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung (saP) werden:  

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen 
Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt 
werden können, ermittelt und dargestellt 

 die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten 
gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft 

1.2 Datengrundlagen 

Folgende Datengrundlagen liegen für das Plangebiet und Umgebung vor und wurden für 
den Fachbeitrag Artenschutz verwendet: 

 LfU – Arbeitshilfe mit Arteninformationen zu saP-relevanten Arten (online-Abfrage) – 
kurz „LfU-TK-Artenliste“ genannt 

 Artenschutzkartierung (2017 mit Erhebungsdaten von 1985 - 2016) und amtliche Bio-
topkartierung Bayern (2014) 

 ABSP (Arten- und Biotopschutzprogramm) für den Landkreis Günzburg (2001) 

 Fachinformationssystem Naturschutz (FiS) Bayern, Online-Abfrage 2017 

 BIB Botanischer Informationsknoten Bayern: Steckbriefe und Verbreitungskarte der 
Zentralstelle für floristische Kartierung, http://www.bayernflora.de/de/pflanzen.html 
(2007) 

 LfU: Brutvögel in Bayern (LfU, 2005)/Atlas der Brutvögel, 2012 

 LfU: Fledermäuse in Bayern, 2004 

 LfU: Heuschrecken in Bayern, 2003 

 LfU: Libellen in Bayern, 1998 

 LfU: Tagfalter in Bayern, 2013 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung 
stützen sich auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 12.02.2013 IIZ7-
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4022.2-001/05 eingeführten "Fachlichen Hinweise zur Aufstellung der Angaben zur spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)" – Neufassung mit Stand 01/2015. 

2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die in der Regel Beeinträchtigungen und 
Störungen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursa-
chen können. 

2.1 Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

 Zerstörung vorhandener faunistischer Lebensräume (Acker, Fettwiese) 

 Luftverunreinigungen durch Staubemissionen (temporäre Stoffeinträge) 

 Lärm und Abgase, Licht/optische Störungen und Erschütterungen (Lastfahrzeuge, 
Baumaschinen), temporäre Störungen 

Die baubedingten Staub-, Abgas- und Lärmauswirkungen der Planung entsprechen in ih-
rer Intensität den allgemeinen Umweltauswirkungen vergleichbarer Baustellen, wirken 
aber nur temporär. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Baustellenbetrieb un-
ter Beachtung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften (z. B. AVV Baulärm) keine er-
heblichen Umweltauswirkungen bewirken wird, außer natürlich bei der Baufeldfreima-
chung, die grundlegende Auswirkungen beinhalten kann. 

2.2 Anlagen- und betriebsbedingte Wirkprozesse 

 Bodenverdichtungen, Veränderung Bodengefüge und Bodenwasserhaushalt  

 Neuversiegelung durch Überbauung, Flächenverbrauch  

 Verlust potenzieller Nahrungsflächen und Lebensräume 

 Veränderung der Vegetationsstruktur 

 Lärmemissionen 

 Lichtemissionen 

3 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökolo-
gischen Funktionalität 

Aus den in Kapitel 4 ermittelten potenziellen Betroffenheiten von Arten sind Vermei-
dungsmaßnahmen entwickelt worden, die verhindern, dass ein Verbotstatbestand nach 
§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG vorliegt (vgl. nachfolgende Abb. 2):  



Projekt-Nr. 10598 05 1. August 2017 

10598 Fachbeitrag Artenschutz 2017-08-01.docx Bebauungsplan Seite 8 von 17 
erstellt: has-hk/kj „Wohngebiet Rotleite, Kissendorf“, Gemeinde Bibertal 
 Fachbeitrag Artenschutz zur saP 

Abb. 1 Schematische Übersicht zu Prüfschritten bezüglich geschützter Tierarten 
nach § 44 und 45 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG sowie die nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuches im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG zulässigen Vorhaben  

 
Quelle: Naturschutz in Recht und Praxis – online (2008) Heft 1, www.naturschutzrecht.net, ergänzt 
durch KC, 2008/2010 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (mitigation measures) setzen 
am Projekt an. Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben 
oder soweit abgemildert werden, dass – auch individuenbezogen – keine erheblichen 
Einwirkungen auf geschützte Arten erfolgen. 

Projektbezeichnung 

Projekt-Nr. XXXX XX 
 

 
* zumindest für FFH-Anhang IV-Arten unter Berücksichtigung der Vorgaben des Guidance Documents (2007)  
  s. Erläuterung im Text 
 

nein 

ja 

a) Erhebliche 
Störung / Ver-
schlechterung 

des Erhaltungszu-
standes der loka-

len Population 
einer Art  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 2) 

b) Entnahme, Be-
schädigung, Zerstö-
rung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhe-
stätten (§ 44 Abs. 5 

Satz 2) 

c) Fang, Entnahme, Verlet-
zung, Tötung von Individuen 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 1) 

Unvermeidbare mit 

b) verbundene Ver-
luste / Beeinträchti-
gungen (§ 44 Abs. 5 

Satz 2) 

Unvermeidbare Verluste / 

Beeinträchtigungen im Rah-
men sozialadäquater Risi-

ken (BT-Drucksache 
16/5100) 

Kein Verbotstatbestand 

Zulassung unter Berück-
sichtigung ggf. erforderl. 
Maßnahmen/Auflagen 

[z. B. (vorgezogene) Aus-

gleichsmaßnahmen]* 

Ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt? 

(§ 44 Abs. 5 Satz 2) Ggf. mit 
(vorgezogenen) Ausgleichs-

maßnahmen (§ 44 Abs. 5 
Satz 3)* 

ja 
nein 

Verbotstatbestand/ -bestände erfüllt 

Ausnahme (§ 45 Abs. 7) 

Liegen die folgenden Voraussetzungen kumulativ vor, um von den Verboten 
des § 44 Abs. 1 abweichen zu können?  

Gibt es zumutbare Alternativen? 

 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 

nein 

Wird eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
betroffenen Arten vermieden? 

(Bei Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie zudem Prüf-
maßstab des günstigen Erhaltungszustandes) 

Liegen zwingende Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses vor? 

nein 

Unzulässigkeit  
mit der Folge der Ablehnung des Vorhabens 

Zulassung 

unter Berücksichtigung 
ggf. erforderlicher Maß-

nahmen / Auflagen* 

Sind Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinien 

oder europäische Vogelarten betroffen? 
Keine artenschutz-

rechtliche Fragestel-
lung (§ 44 Abs. 5 

Satz 5) 

ja 

ja 

ja nein 

ja nein 
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Nachdem ein Bauleitplanverfahren durchgeführt wird, in dessen Rahmen ein vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan aufgestellt wird, werden hierin u. a. Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen (z. B. Eingrünung des Baugebietes) formuliert.  

Folgende artenschutzrechtlich begründeten Vorkehrungen zur Vermeidung (genaue Her-
leitung, vgl. Kap. 4) werden durchgeführt, um potenzielle Gefährdungen von Tier- und 
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder 
zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung unten angeführter Vorkehrungen. 

Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

V1: Erschließung/Baubeginn in den Wintermonaten also zwischen Anfang Oktober bis 
Ende Februar vor Beginn der Brutsaison der Vögel, um potenzielle Bodenbrüter zu 
vergrämen. 

V1 stellt vor allem eine Vorsichtsmaßnahme dar, die eine Nutzung der Acker- und Wie-
senflächen durch bodenbrütende Vögel, die dann zu einer Bauverzögerung führen wür-
den, verhindern soll. 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 BNatSchG – CEF-
Maßnahmen). 

CEF-Maßnahmen sind bei Erfüllung der Vermeidungsmaßnahme nicht notwendig.  

4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

Das Untersuchungsgebiet des Fachbeitrags Artenschutz umfasst das tatsächlich in An-
spruch genommene Baugebiet (Geltungsbereich des Bebauungsplanes), jedoch werden 
auch die naturraumbezogenen Besonderheiten (Tierarten mit größeren Aktionsradien, wie 
z. B. Weißstorch, Rotmilan, Amphibien, Fledermäuse) mit betrachtet. 

Biotope: In der näheren Umgebung des Untersuchungsgebietes existieren folgende amt-
lich erhobenen Biotope der Biotopkartierung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
(Quelle: Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz – OnlineViewer, FIN-Web, Zu-
griff Mai 2017):  

 als nächstgelegenes Biotop westl. des Plangebietes: B 7527-1169 (Gebüsch und Alt-
grasbestand an steiler Terrassenkante zum Tal des Osterbaches ohne Tierartennen-
nung) 

 nördlich des Plangebietes biotopkartierter Graben mit Gewässerbegleitgehölz 
(B 7527-1168-003) 

Eine Beeinträchtigung dieser Biotope durch das Vorhaben lässt sich aufgrund der unter 
Kapitel 2 beschriebenen Wirkprozesse mit hinreichender Sicherheit ausschließen. Tierar-
ten wurden in der Biotopkartierung des näheren Umfeldes nicht explizit benannt. 

Die Artennachweise nach Artenschutzkartierung (ASK, ABSP) wurden im Plangebiet 
und für das weitere Umfeld ausgewertet und berücksichtigt, vgl. Übersichtskarte, Anlage 3 
(in Fettdruck die saP-relevanten Arten). 
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 Im Silheim und in Kissendorf: Mehlschwalbe, Rauchschwalbe (Fundort-Nr. 638 und 
401) und Fledermäuse (unbestimmt), (Fundort-Nr. 373, 380). 

 Zahlreiche, nicht „saP-relevante“ Motten-, Libellen-, Amphibien- sowie Heuschre-
ckenarten. 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Für die Bewertung des Erhaltungszustandes der Arten auf der Ebene der kontinentalen 
biogeographischen Region wird auf die Angaben des Nationalen Berichts 2007 gemäß 
FFH-Richtlinie (Bundesamt für Naturschutz, 2007) zurückgegriffen. Die Einstufung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population wird in Abhängigkeit von den Artvorkommen 
im Bezugsraum Bayern, Schwaben bzw. dem Naturraum gegebenenfalls modifiziert.  

4.1.1 Pflanzenarten nach Anhang IVb der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nr. 4 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes Verbot:  

Schädigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblätter): Beschädigen oder Zerstören von Stan-
dorten wild lebender Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidba-
res Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer 
Entwicklungsformen.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt wird. 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Pflanzenarten 

Detaillierte Vegetationsaufnahmen waren im Untersuchungsgebiet nicht notwendig. In der 
„LfU-TK-Artenliste“ sind keine „saP-relevanten“ Arten genannt und können im Plangebiet  
auch sicher ausgeschlossen werden.  

4.1.2 Tierarten des Anhang IVa der FFH-Richtlinie 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 
3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  
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Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Tieren während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 

Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter): Der Fang, die Verletzung 
oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer Ent-
wicklungsformen im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten sowie die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch 
das Vorhaben das Tötungsrisiko für die jeweilige Arten unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht.  

4.1.2.1 Säugetiere 

Ein Vorkommen von Biber, Feldhamster, Fischotter, Luchs und Wildkatze ist aufgrund un-
geeigneten Lebensraums auszuschließen. Auch ein Vorkommen von Baumschläfer, Ha-
selmaus und Birkenmaus kann aufgrund fehlender Lebensräume (u. a. ältere, ungestörte 
Wälder, deckungsreiches, sumpfiges bis mooriges Gelände) im direkten Untersuchungs-
gebiet ausgeschlossen werden. 

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Tierarten des Anhang IV FFH-RL 

Die im „LfU-TK-Artenblatt“ genannten Fledermausarten (Breitflügel-, Kleine Bart-, 
Weißrand- und Zwergfledermaus, Großes Mausohr, Großer Abendsegler und Braunes 
Langohr) beziehen sich auf Funde aus dem gesamten TK-Blatt und nutzen das Plange-
biet potentiell als Nahrungsfläche.  

Da ein Vorkommen von Fledermausquartieren im Plangebiet ausgeschlossen ist (keine 
Bäume oder alte Gebäude) und Ausweichpotential für die Nahrungssuche ausreichend 
vorhanden ist, können Schädigungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG und Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sicher ausgeschlossen wer-
den. 

4.1.2.2 Reptilien/Kriechtiere 

Reptilien können aufgrund der intensiven Nutzung des Plangebietes ausgeschlossen 
werden.  

Schädigungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG und Störungen 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können weitestgehend ausgeschlossen werden. 

4.1.2.3 Amphibien 

Die in der ASK genannten Amphibienarten (Grünfrösche, Teichmolche) sind nicht „saP-
relevant“ (keine FFH-IV geschützte Arten). 
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Im „TK-Artenblatt“ des LfU ist lediglich der Kammmolch aufgeführt.  

 Kammmolch: Weder im ABSP noch in der ASK sind nähere Fundmeldungen be-
kannt. Da die Arten eine hohe Bindung an ihre Laichgewässer haben und ihre Land-
lebensräume zumeist im nahen Umfeld, max. bis in ca. 1.000 m davon entfernt lie-
gen, können potenzielle Landlebensräume im Untersuchungsgebiet mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Tötungen und Schädigungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG und 
erhebliche Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. BNatSchG von Amphibien können aus-
geschlossen werden. 

4.1.2.4 Fische und Libellen 

In der „LfU-TK-Artenliste“ sind keine „saP-relevanten“ Arten aufgeführt. Tötungen und 
Schädigungen von „saP-relevanten“ FFH Anhang IV geschützter Arten nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 und 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG und erhebliche Störungen nach § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG können aufgrund von Biotopausstattung und Eingriffs-Wirkung ausge-
schlossen werden. 

4.1.2.5 Käfer 

Tötungen und Schädigungen von FFH Anhang IV geschützter Arten nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 und 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG und erhebliche Störungen nach § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG können aufgrund der Biotopausstattung ausgeschlossen werden. 

4.1.2.6 Tag- und Nachtfalter 

Tötungen und Schädigungen von FFH Anhang IV geschützter Arten nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 und 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG und erhebliche Störungen nach § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG können aufgrund der Biotopausstattung ausgeschlossen werden. 

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach  
Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Bezüglich der Europäischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 19 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot von Lebensstätten (s. Nr. 2.1 der Formblätter): Beschädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.  

 

Störungsverbot (s. Nr. 2.2 der Formblätter): Erhebliches Stören von Tieren während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten.  
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
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Tötungs- und Verletzungsverbot (s. Nr. 2.3 der Formblätter):  
Der Fang, die Verletzung oder Tötung von Tieren, die Beschädigung, Entnahme 
oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen. Umfasst ist auch die Gefahr von Kolli-
sionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das Vorhaben das Kollisionsrisiko für 
die jeweiligen Arten unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermei-
dungsmaßnahmen signifikant erhöht.  

Übersicht über das Vorkommen der betroffenen Europäischen Vogelarten  

Im LfU-TK-Artenblatt 7527 und in der Biotopkartierung/ASK sind zahlreiche, z. T. auch 
sehr seltene Arten genannt. Ihr Lebensraum liegt jedoch überwiegend im Biber- und Do-
nautal (TK-Blatt liegt auch im Donaumoos). 

Aufgrund der Nutzung des Plangebietes durch die landwirtschaftliche Intensivnutzung 
(Acker, Fettwiese) und des hohen Störpotentials durch Straßen, den Spielplatz und das 
angrenzende Wohngebiet (Hunde, Katzen, Spaziergänger) können Vorkommen störemp-
findlicher Vogelarten weitestgehend ausgeschlossen werden. Greifvögel und 
Gehölzbrüter sind durch die Eingriffe nicht betroffen.  

Aufgrund der randlich vorhandenen Baumbestände, Gehölze und Gebäude ist auch das 
Vorkommen von Bodenbrüter, die einen Abstand von ca. 100 m – 300 m zu sichtein-
schränkenden Hindernissen halten, eher unwahrscheinlich, wenngleich nicht ausge-
schlossen. 

Für diese Vogelarten gilt, dass zum Ausschluss des Schädigungsverbotes nach § 44 
Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG, ein baubedingter Verlust von Brutstätten im 
Vorfeld vermieden werden muss (konfliktvermeidende Maßnahme V 1):  

V1: Erschließung/Baubeginn in den Wintermonaten also zwischen Anfang Oktober bis 
Ende Februar vor Beginn der Brutsaison der Vögel, um potenzielle Bodenbrüter zu 
vergrämen. 

V1 ist vor allem eine Vorsichtsmaßnahme, die verhindern soll, dass sich im Frühjahr Bo-
denbrüter auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen ansiedeln und somit eine Bauverzöge-
rung (warten bis Brutende) bedingen. Während der Kartierung am 10. Mai 2017 konnten 
keine Bodenbrüter festgestellt werden auch ist ein Vorkommen aufgrund des i. d. R. ein-
gehaltenen Abstandes von Bodenbrütern zu Sichthindernissen und Straßen unwahr-
scheinlich. Sollte die Erschließung bzw. der Baubeginn in den Wintermonaten nicht mög-
lich sein, so sollte die Fläche im Sommerhalbjahr kurz vor Baubeginn nochmals nach Bo-
denbrütern abgesucht werden.  

Weitere Brutplatzverluste ergeben sich theoretisch im Nahbereich der Bauvorhaben durch 
bau- und betriebsbedingten Lärm und visuelle Effekte sowie Störungen während der Brut- 
und Aufzuchtszeit. Das Störungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wäre damit er-
füllt. Unter Berücksichtigung der Größe und Stabilität der Populationen der häufigen, be-
troffenen Arten im Naturraum sowie unter Berücksichtigung von genügend Ausweichle-
bensraum bei allen Arten kann konstatiert werden, dass sich der günstige Erhaltungszu-
stand dieser ungefährdeten und teilweise euryöken (also gegenüber Schwankungen von 
Umweltfaktoren unempfindliche bzw. tolerante) Vogelarten (Lokalpopulation, Generalis-
ten) als auch von selteneren/empfindlichen Vogelarten im Naturraum nicht verschlechtert 
und somit abweichend das Störungsverbot nicht erfüllt ist.  

Tötungen und Schädigungen nach § 44 Abs. 1 und 3 und 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG und 
erhebliche Störungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG von Vögeln können unter Be-
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rücksichtigung der relativ geringen Eingriffsfläche bei ausreichendem Ausweichpotenzial 
und Beachtung der Vermeidungsmaßnahme V 1 hinreichend ausgeschlossen werden. 

5 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen 
für eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach  
§ 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nachdem Tatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bei der Durchführung 
des Bauvorhabens nicht erfüllt werden, ist es nicht erforderlich, gemäß § 45 Abs. 7 
Satz 1 und 2 BNatSchG hinsichtlich der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und der 
Europäischen Vogelarten Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG zuzulas-
sen.  

6 Gutachterliches Fazit 

Der „Fachbeitrag Artenschutz“ zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung arbeitet her-
aus, inwieweit sich das Vorhaben „Wohngebiet Rotleite, Kissendorf“ hinsichtlich der Be-
troffenheit der relevanten Arten auswirkt.  

In der Zusammenfassung zu Beginn des Fachbeitrages sind nochmals alle relevanten Da-
ten und V-Maßnahmen zusammengestellt.  

Von dem Vorhaben werden unter der Voraussetzung der Durchführung der Vermei-
dungsmaßnahme V 1 keine Arten geschädigt, gestört, verletzt oder getötet. 

Durch diese Vermeidungsmaßnahmen wird gewährleistet, dass der derzeitige günstige 
Erhaltungszustand gewahrt bleibt bzw. der jetzige ungünstige Erhaltungszustand nicht 
weiter verschlechter wird und eine Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustan-
des nicht erschwert wird.  

Diese Maßnahme wird als Vermeidungsmaßnahme V1 in der saP festgelegt und ist in den 
Bebauungsplan zu übernehmen sowie als speziell auf den Artenschutz zugeschnittene 
Vermeidungs- oder Kompensationsmaßnahme als Folge der Fachbeitrags Artenschutz 
separat zu kennzeichnen. 

Der Umsetzung des Bebauungsplanes stehen somit keine Hindernisse aus artenschutz-
rechtlicher Sicht entgegen.   
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Anlage 2  

Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung 
(saP)  

(Fassung mit Stand 01/2013) 

Ablaufschema zur Prüfung des Artenschutzes  

 

Europäischer Artenschutz Nationaler Artenschutz 

Nach § 15 BNatSchG zulässiger Eingriff 

Arten des Anhangs IV  

der FFH-Richtlinie 
europäische Vogelarten 
i. S. v. Art. 1 VSchRL 

„Verantwortungsarten“ nach § 54 

Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG 

Diese Regelung ist derzeit noch nicht 
anwendbar, da erst mit Erlass einer 
neuen Bundesartenschutzverordnung 
durch das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit mit Zustimmung des Bundesrates 
die Arten in einer Neufassung be-

stimmt werden müssen.  

weitere besonders geschützte 
Arten 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen auf Einzelarten-Niveau 
Berücksichtigung mit grundsäzlich 
indikatorischem Ansatz in der land-
schaftspflegerischen Begleitplanung 

gggg gggg gggg gggg 

1. Relevanzprüfung: Projektspezifische Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums 

 Für welche Arten kann eine verbotstatbeständliche Betroffenheit entsprechend der einschlägigen Verbotstatbestände mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden? 

Die artenschutzrechtliche Privilegierung 

des § 44 Abs. 5 BNatSchG setzt eine 
vollständige und korrekte Anwendung 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung (§ 15 BNatSchG) voraus. 

Daher und um dem Schutzbedürfnis 
dieser Arten gerecht zu werden, sind 
diese Arten in allen Phasen der Ein-
griffsregelung (Bestandsaufnahme - 
Eingriffsermittlung – Vermeidung – Aus-
gleich – Ersatz – Abwägungsentschei-
dung) zu berücksichtigen.  

Die Beeinträchtigungen werden bezüg-
lich dieser Arten jedoch i.d.R durch die 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf 
die jeweiligen Biotoptypen generalisie-
rend erfasst. Sofern sich dabei 
schützwürdige Artvorkommen wie bei-
spielsweise Arten der Roten Liste erge-
ben, die im Rahmen des indikatorischen 
Ansatzes nicht ausreichend berücksich-
tigt werden, sind diese im Einzelfall ver-
tieft zu betrachten. 
Die für diese Biotoptypen vorgesehenen 
Schutz-, Minimierungs- und Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen dienen auch 
dem Schutz der dort betroffenen beson-
ders geschützten Arten.  

Abschichtung/Filter nach den Kriterien: 

"V": Wirkraum liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern; 

"L": Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommend  
(Lebensraum-Grobfilter nach z.B. Moore, Wälder, Magerrasen) 

"E": WirkungsEmpfindlichkeit der Art ist vorhabensspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegan-
gen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur euryöke, weitverbreitete, unge-
fährdete Arten oder bei Vorhaben mit geringer Wirkungsintensität). 

Für die Prüfung nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  

relevante Arten 

gggg 

Abstimmung der Liste der relevanten Arten mit den Naturschutzbehörden 

gggg 

2. Bestandsaufnahme: Erhebung der Bestandssituation der relevanten Arten im Bezugsraum 

(Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung vorgenommenen Ab-
schichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.) 

gggg 

3. Prüfung der Betroffenheit: Eingrenzung der vom jeweiligen Vorhaben betroffenen Arten auf Basis der Bestandsauf-

nahme 

 Prüfung, welche der relevanten Arten vom Vorhaben tatsächlich betroffen sind (sein können); Überlagerung von bekannten 
oder modellierten Lebensstätten der jeweiligen lokalen Vorkommen der Arten mit der Reichweite der Vorhabenswirkungen. 
Festlegung der betroffenen Arten: 

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 

PO: Potentielles Vorkommen: Nicht mit zumutbarem Untersuchungsaufwand nachweisbares Vorkommen, das aber auf-
grund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern anzunehmen ist. 

Durch das Vorhaben betroffene geschützte Arten 

gggg 

Abstimmung der Liste der betroffenen Arten mit den Naturschutzbehörden 

gggg 

4. Prüfung der Beeinträchtigung: Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 Prüfung, ob unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und ggf. vorgezogenen funktionserhaltenden Aus-
gleichs-(CEF-)maßnahmen die jeweils einschlägigen Verbotstatbestände erfüllt sind. Falls nur aufgrund § 44 Abs. 5 Satz 2 
i.V.m. § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG kein Verbotsverstoß vorliegt, zusätzlich § 45 Abs. 7 BNatSchG prüfen (Freiberg-Urteil). 

Arten, für die die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt sind 

(ggf. im Rahmen der Verhältnismäßigkeit Entwicklung weitergehender Vermeidungs-, Minimierungs- und ggf. vorgezogener 
funktionserhaltender Ausgleichs-(CEF-)maßnahmen und Schritt 4 erneut prüfen.) 

gggg 

5. Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen der  Ausnahmeregelung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

(daneben bestehen noch als nicht naturschutzfachliche Ausnahmegründe die zwingenden Gründen des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art sowie die Prüfung der Zumutbarkeit von Alter-
nativen im Hinblick auf sonstige Belange) 

5a Prüfung der Wahrung des (günstigen) Erhaltungszustandes:   

Gewährung einer Ausnahme für die Durchfüh-
rung des Vorhabens darf: 

- zu keiner nachhaltigen Verschlechterung des 
günstigen Erhaltungszustand führen, 

- sich der jetzige ungünstige Erhaltungszu-
stand im Endergebnis jedenfalls nicht weiter 
verschlechtern. 

aktueller Erhaltungszustand darf sich nicht verschlechtern  
(Aufrechterhaltung des Status Quo) 

 

Wenn dies nicht gewährleistet ist >> 
Welche Kompensations.(FCS)maßnahmen ("compensation measures") sind erforderlich, damit dies sichergestellt werden 

kann? 

5b Alternativenprüfung 

Gibt es eine hinsichtlich des speziellen Artenschutzes anderweitige zumutbare Alternativen? 
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